
Arbeitszeit & Mehrarbeit  
 

Monat als Verrechnungszeitraum 

Verrechnung von Ausfallstunden 
 

MSW beanstandet unzulässige Arbeitszeitmodelle 
 
Auf Initiative der GEW gibt das MSW den Bezirksre-
gierungen mit Erlass vom 6. November 2012 Hinweise 
zu einer unzulässigen Verrechnungspraxis von Ausfall-
stunden. In den beanstandeten Fällen wurden die durch 
Praktika und Prüfungsphasen gegen Ende eines Schul-
jahres ausfallenden Unterrichtsstunden dadurch aus-
geglichen, dass betroffene Lehrerinnen und Lehrer mit 
höheren Pflichtstundenzahlen eingeplant wurden, als 
sie eigentlich nach den gesetzlichen Vorgaben erbringen 
mussten.  
 

Nachdem die GEW wegen dieser Praxis bei dem Schul-
ministerium vorstellig geworden ist und auf die Unzuläs-
sigkeit hingewiesen hat, stellt der Erlass mit unmissver-
ständlicher Klarheit die Rechtswidrigkeit solcher "Ar-
beitszeitmodelle" dar. 
 

Der Erlass räumt des weiteren entstandene Unsicher-
heiten über den Verrechnungszeitraum von Mehrarbeit 
aus, indem ausdrücklich auf den Monatszeitraum des 
Mehrarbeitserlasses verwiesen wird; aber selbst dies 
wird mit einem Hinweis auf ein Urteil des Oberverwal-
tungsgerichtes NRW vom 16.10.2008 relativiert: "Wird 
keine Mehrarbeit geleistet, fallen die Ausfallstunden 
"unter den Tisch", es wird insbesondere keine Kürzung 
der monatlichen Bezüge vorgenommen." 
 

Der Erlass vom 6. November 2012 ist in der Anlage 
beigefügt. 
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